
gegründet wäre, ist als Wissenschaft ausgeschlossen, auch hier
würde in der Tat dann die Dichtung walten.
Aber Kant greift auch gar nicht zu einer möglichen Lebens¬

einheit aller menschlichen Bewußtseinswesen in seiner „Ethik“,
ja überhaupt nicht zu einer Lebenseinheit, sowie auch nicht
zur Herrschaftseinheit, um das Pflichtbewußtsein zu begründen.
Um so gespannter kann man sein, wie er die Pflichtethik, ohne
eine Einheit von Bewußtseinswesen zur Hilfe zu nehmen, auf¬
zubauen versucht. Zwar spricht er beim sittlichen Wollen des
menschlichen Bewußtseins von Gebot (Imperativ), ihm ersteht
aber das „Gebot 1* nicht aus einer Einheit, die Gebieter und
Untertan aufweist, sondern aus dem einzelnen Bewußtseins¬
wesen für sich allein.

Es muß in der Tat wundernehmen, daß Kant seine Ethik
auf das „Gebot** (Imperativ) und auf das „Gesetz** zu gründen
sucht, da er doch dabei nur das einzelne menschliche Bewußt¬
sein voraussetzt. Ist das Sittliche ein „Gebot“, so hat es doch
immer zwei Bewßtseinswesen zur Voraussetzung, das gebie¬
tende und das gehorchende, und wir sehen keine Möglichkeit,
ein „Gebot“ mit Recht zu behaupten, wenn eines der beiden
Bewußtseinswesen gestrichen wird. Vom Befehlen und Gebie¬
ten eines Bewußtseins zu reden, wenn ein anderes Bewußtsein,
das gehorchen kann, nicht sich findet, erscheint uns ebenso
sinnlos, wie die Rede von Gehorsam eines Bewußtseins, wenn
kein Gebieter sich findet.

Ist das Sittliche aber ein „Gesetz“ für das menschliche Be¬

wußtsein, so ersteht, da das menschliche Bewußtsein für dieses
Gesetz doch die beiden Möglichkeiten, ihm als wollendes zu
entsprechen oder zu widersprechen, mitbringen muß, als die
notwendige Voraussetzung eine Lebenseinheit, zu der das „unter
dem Gesetz stehende“ Bewußtsein gehört. Auch hier also können
wir nicht mit dem einen Bewußtsein allein auskommen, um
das Sittliche als „Gesetz“ zu verstehen, da dieses „Gesetz“ ja
das Gesetz einer Lebenseinheit (Einheit von Bewußtseinswesen)
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